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Die Stellung der Justiz in den 
Verfassungen der großen Demokratien

Von Dr. Alfons S t e i n i g e r ,  Berlin

I.
Es erscheint sinnvoll, mit der Darstellung des 

e n g l i s c h e n  Systems als dem der ältesten De
mokratie zu beginnen, obwohl hier die bekannte 
Schwierigkeit besteht, daß England bis auf den 
heutigen Tag keine geschriebene Verfassung besitzt. 
Desto fundierter freilich ist der tatsächliche Ver
fassungszustand. In ihm nimmt die Richterschaft 
einen sichtlich privilegierten Platz ein. Ihre Tätig
keit ist schon dadurch umfassender als die vieler 
anderer Länder, daß grundsätzlich die Rechtmäßig
keit auch jeder Anordnung einerVerwaltungsbehörde 
der Nachprüfung durch die ordentlichen Gerichte 
unterliegt (Prinzip der generellen Verwaltungs
kontrolle in justizstaatlicher Form). Die Tätigkeit 
der Gerichte ist zugleich aber auch — und zwar in 
allen Zweigen der Rechtsprechung — gekennzeichnet 
durch ein großes Maß sachlicher Entscheidungs
freiheit. Denn bei den fehlenden Kodifikationen und 
der geringen Zahl von Gesetzen bestimmen Präju
dizien oder, wo auch sie fehlen, der am Common 
Law sich orientierende Common Sense das Urteil. 
Andererseits ist die öffentliche Kontrolle des Rich
terspruchs in England besonders wirksam, indem 
die Justizberichterstattung der Presse die verhält
nismäßig wenigen, meist ohne Beisitzer tätigen 
Richter popularisiert, zugleich aber ihre Entschei
dungen öffentlich erörtert und rezensiert. Die Be
deutung dieses Brauchs ist nur zu ermessen, wenn 
man die ungewöhnlich hohen Zeitungsauflagen be
rücksichtigt (bei den 4 verbreitetsten Zeitungen je 
über 2 Millionen täglich, bei anspruchsvolleren Or
ganen bis zu einer halben Million am Tag), aber 
auch die Vertrustung im englischen Zeitungswesen 
beachtet, die neuerdings zur Einsetzung eines par
lamentarischen Untersuchungsausschusses geführt 
hat. Mit der hieraus sich ergebenden Einschrän
kung kann von einer dauernden Volkskontrolle der 
englischen Richterschaft gesprochen werden.

Die Spitze der Justiz ist allerdings in das nicht
demokratische Organ der englischen Verfassung ein
gebaut, das Oberhaus, dessen praktischer Einfluß 
(z. B. auf die Gesetzgebung) freilich seit der Par
lamentsreform von 1911 empfindlich verringert ist. 
Aber nicht nur, daß, heute noch die 9 obersten 
Richter Englands als Law Lords auf Lebenszeit 
dem Oberhaus angehören, — dessen Entstehungs
geschichte selbst ist mit der Rechtspflege verknüpft, 
insofern es auf den königlichen Gerichtshof des 
Mittelalters zurückgeht, so wie das Parlament ur- 
prünglich nur zur Kontrolle der Gerichte geschaffen 
wurde. Die öffentliche Überwachung der Justiz ge
hört somit zur ältesten englischen Verfassungstra
dition. Auch dadurch, daß der Weg zum Richteramt 
zwangsläufig über die Ausübung der Anwaltstätig
keit führt, hat England einen besonders lebenstüch
tigen und weit einheitlicheren Juristentyp hervor
gebracht als viele andere Länder.

Auch eine weitere Einrichtung hindert die Ent
fremdung zwischen Volk und Justiz: die Überwei
sung der kleineren Zivil- und Strafsachen an den 
Justice of Peace, der nur in größeren Städten beam
teter Jurist, im übrigen ehrenamtlich tätiger Laie 
ist. Er entscheidet im Zivil prozeß über die Streitig
keiten des täglichen Lebens, übt im Strafprozeß 
die mindere Gerichtsbarkeit aus und verweist die 
schwerer wiegenden Strafsachen in eigener Verant
wortung zur Aburteilung an die ordentlichen Kri
minalgerichte. Weiterhin ist der von den Stadt
parlamenten bestellte Town Clerk in manchen Fällen 
als Polizei- und Bagatcllrichter tätig. Auch ab
gesehen von dem gelegentlich sogar auf Zivilpro
zesse, z. B. Scheidungsklagen, übertragenen Schöf
fenprinzip, ist so für eine stärkere Heranziehung des 
Volkes an die Justiz gesorgt. Andererseits hindern 
die ungewöhnlich hohen Prozeßgebühren die Inan
spruchnahme der Gerichte, vor allem auch der höhe
ren Instanzen, durch große Teile des englischen 
Volkes. Es ist demgegenüber kein Trost, daß der 
oberste englische Richter ein größeres Einkommen 
hat als der Prime Minister, und daß auch die 
übrigen Richter im Vergleich mit der englischen 
Beamtenschaft nicht nur an repräsentativem An
sehen, sondern auch in der Gehaltsskala weit im 
Vorprung sind. Daß der mehrstufige Instanzenzug 
(die County Courts, die wandernden Assisengerichte 
bzw. der High Court in London, der Court of Appeal 
und die Kings Bench in Zivilsachen, die Quarter Ses
sions, d. h. das Plenum der Friedensrichter einer 
Grafschaft, die Assisengerichte bzw. die Old Bailey 
in London und der Criminel Court of Appeal in 
Strafsachen) bei dem Oberhaus als letzter Instanz 
mündet, wurde bereits angedeutet.

Soll man dessen Jurisdiktion auch nicht über
schätzen, so werden dort nach Berichten doch noch 
50 bis 60 Fälle der Zivil- und Kriminaljustiz alljähr
lich abgeurteilt. Hierbei wird das Haus durch die 
9 Law Lords unter Vorsitz des Lordkanzlers ver
treten, Das Gerichtsprivileg des Oberhauses erwei
tert sich gegenüber seinen Mitgliedern, indem es bei 
Verbrechen von Peers alleinige Gerichtsinstanz ist. 
An diesem Verfahren könnte theoretisch jeder der 
mehr als 600 dem Hause angehörigen Lords teil
nehmen. Es gehört indessen zu den uns skurril er
scheinenden Praktiken der allmächtigen englischen 
Verfassungstradition, daß die Teilnehmer an solchen 
Gerichtssitzungen des Oberhauses den Peershut tra
gen müssen, einen altmodischen Zweispitz, den sonst 
nur noch die Lord Commissioners, die Vertreter der 
Krone im Oberhaus, tragen, und dessen Beschaffung 
auf so große Schwierigkeiten stößt, daß sich da
durch die Zahl der Teilnehmer von selbst beschränkt. 
Der Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz er
fährt durch das aus dem feudalistischen Zeitalter 
überkommene Gerichtsprivileg des Oberhauses frei
lich eine fühlbare Einschränkung.

Verhältnismäßig schwach ausgebildet ist in Eng
land die Funktion einer Staatsanwaltschaft: nur in 
für die Gemeinschaft besonders erheblichen Fällen 
wahrt der Director of Public Prosecutions das Offi
zialprinzip, während sonst dem Betroffenen oder

49


